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(54) Markise, insbesondere Gelenkarmmarkise

(57) Bei einer Markise 1, insbesondere einer Gelenk-
armmarkise, umfassend eine in einem Gehäuse 2 dreh-
antreibbar angeordnete Tuchwelle 3 zum auf- und abrol-
len eines Tuchwickels 5 ist vorgesehen, dass der Tuch-

wickel 5 in vertikaler Richtung frei auf einem etwa hori-
zontalen Gehäuseboden 6 aufliegt und eine eine verti-
kale Bewegung der Tuchwelle 3 ermöglichende Kupp-
lungseinrichtung 8 zwischen dem Antrieb und der Tuch-
welle 3 vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung richtet sich auf eine Markise, ins-
besondere eine Gelenkarmmarkise, umfassend eine in
einem Gehäuse drehantreibbar angeordnete Tuchwelle
zum Auf- und Abrollen eines Tuchwickels.
[0002] Herkömmlicherweise werden derartige Tuch-
wellen an den beiden äußeren Enden gelagert. Hierdurch
biegt sich die Tuchwelle durch und in Abhängigkeit von
der Breite bilden sich Falten im ausgefahrenen Tuch.
[0003] Um dem entgegenzuwirken, ist es bekannt,
Tuchwellen vertikal verschiebbar in Führungsnuten glei-
tend zu lagern.
[0004] Die vorbekannten Konstruktionen sind relativ
aufwändig in der Herstellung und Montage.
[0005] Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, eine Markise der eingangs genannten
Art so auszugestalten, dass eine einfache, kostengün-
stiger realisierbare Lösung erreicht wird und einer Fal-
tenbildung trotzdem effektiv entgegengewirkt wird.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass der Tuchwickel in vertikaler Richtung frei auf
einem etwa horizontalen Gehäuseboden aufliegt und ei-
ne eine vertikale Bewegung der Tuchwelle ermöglichen-
de Kupplungseinrichtung zwischen dem Antrieb und der
Tuchwelle vorgesehen ist.
[0007] Durch die Auflage auf dem Gehäuseboden wird
ein Durchbiegen und damit eine Faltenbildung reduziert.
[0008] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass die Tuchwelle horizontal zwi-
schen den Kupplungseinrichtung und einem Seitendek-
kel gelagert ist. Dementsprechend kann die Tuchwelle
sich zwar in vertikaler Richtung bewegen, ist aber hori-
zontal definiert geführt.
[0009] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass die Antriebswelle wenigstens zwei, vor-
zugsweise drei axial versetzt zur Längsachse der An-
triebswelle angeordnete und mit der Antriebswelle ver-
bundene Zapfen aufweist, die in kreisförmige Ausneh-
mungen eines mit der Tuchwelle verbundenen Kupp-
lungsteils eingreifen, deren Durchmesser größer ist als
der Durchmesser der Zapfen. Prinzipiell können bis zu
sieben Zapfen vorgesehen sein.
[0010] Günstigerweise sind die Zapfen an einer Kupp-
lungsscheibe angeordnet, die mit der Antriebswelle ver-
bunden ist.
[0011] Die kreisförmigen Ausnehmungen können an
einer Kupplungsscheibe ausgebildet sein, die mit der
Tuchwelle verbunden ist.
[0012] Alternativ kann vorgesehen sein, dass die
Kupplungseinrichtung ein Kardangelenk oder eine bieg-
same Welle umfasst.
[0013] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
bevorzugten Ausfiihrungsbeispiels in Verbindung mit der
Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht von Tuchwelle und Gehäu-
se bei ausgefahrenem Tuch,

Fig. 2 eine Fig. 1 entsprechende Ansicht des Kupp-
lungsbereiches,

Fig. 3 eine Seitenansicht von Tuchwelle und Gehäu-
se bei zur Hälfte eingefahrenem Tuch,

Fig. 4 eine Fig. 3 entsprechende Ansicht des Kupp-
lungsbereiches,

Fig. 5 eine Seitenansicht des Gehäuses und der
Tuchwelle bei vollständig eingefahrenem Tuch
und

Fig. 6 eine Fig. 5 entsprechende Ansicht des Kupp-
lungsbereiches.

[0014] Eine in der Zeichnung dargestellte Markise 1
umfasst ein Gehäuse 2, in welchem eine Tuchwelle 3
zum Aufwickeln eines Markisentuches 4 in Form eines
Tuchwickels 5 angeordnet ist. Der Tuchwickel 5 liegt in
vertikaler Richtung frei auf einem im wesentlichen hori-
zontalen Gehäuseboden 6 auf.
[0015] Eine Antriebswelle 7, die manuell oder über ei-
nen Elektromotor angetrieben sein kann, ist über eine
Kupplungseinrichtung 8 mit der Tuchwelle 3 verbunden,
um einen Drehantrieb derselben zu ermöglichen.
[0016] Die Antriebswelle 7 weist eine horizontale
Längsachse 9 und die Tuchwelle 3 eine horizontale
Längsachse 10 auf. Die Antriebswelle 7 weist eine im
einzelnen nicht dargestellte ortsfeste Lagerung auf. Da
die Tuchwelle 3 in vertikaler Richtung nicht gelagert ist,
kann sich deren Längsachse 10 vertikal relativ zur Längs-
achse 9 der Antriebswelle 7 verlagern.
[0017] Bei dem in Fig. 2 dargestellten vollständig aus-
gefahrenen Zustand liegt die Längsachse 10 der Tuch-
welle 3 unterhalb der Längsachse 9 der Antriebswelle 7,
bei zur Hälfte ausgefahrenen Markisentuch 4 liegen die
Achsen 9 und 10, wie in Fig. 4 dargestellt in gleicher
Höhe und bei vollständig eingefahrenem Tuch 4, wie in
Fig. 6 dargestellt, liegt die Längsachse 10 oberhalb der
Längsachse 9.
[0018] In horizontaler Richtung ist die Tuchwelle 3 ei-
nerseits durch die Kupplungseinrichtung 8 und anderer-
seits durch einen gegenüberliegenden Seitendeckel 11
gelagert.
[0019] Die Kupplungseinrichtung 8 muss so ausgebil-
det sein, dass sie eine Drehbewegung trotz des vorste-
hend beschriebenen Versatzes der Längsachsen 9 bzw.
10 der Antriebswelle 7 bzw. der Tuchwelle 3 ermöglicht.
[0020] Dies kann durch eine Kardanwelle oder eine
biegsame Welle realisiert werden. Im Ausführungsbei-
spiel sind zwei Kupplungsscheiben 12, 13 vorgesehen.
[0021] Die Kupplungsscheibe 12 ist drehfest mit der
Antriebswelle 7 verbunden und weist drei etwa kleeblatt-
förmig aneinander angrenzende, runde Ausnehmungen
14, 15, 16 auf.
[0022] Die Kupplungsscheibe 13 ist drehfest mit der
Tuchwelle 3 verbunden und ist mit drei Zapfen 17, 18,
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19 versehen, die einen deutlich geringeren Durchmesser
aufweisen als die Ausnehmungen 14, 15, 16 und in diese
Ausnehmungen eingreifen.
[0023] Wenn die Antriebswelle 7 drehangetrieben
wird, drehen sich die Ausnehmungen 14, 15, 16 der
Kupplungsscheibe 12 mit und durch die runden, seitli-
chen Begrenzungen dieser Ausnehmungen 14, 15, 16
werden die Zapfen 17, 18, 19 der Kupplungsscheibe 13
und damit die Tuchwelle 3 mitgenommen und drehan-
getrieben. Aufgrund des Duchmesserunterschiedes der
Ausnehmungen 14, 15, 16 einerseits und der Zapfen 17,
18, 19 andererseits ist ein Ausgleich des Höhenversat-
zes zwischen Antriebswelle 7 und Tuchwelle 3 bei sich
veränderndem Durchmesser des Tuchwickels 5 möglich.

Patentansprüche

1. Markise (1), insbesondere Gelenkarmmarkise, um-
fassend eine in einem Gehäuse (2) drehantreibbar
angeordnete Tuchwelle (3) zum Auf- und Abrollen
eines Tuchwickels (5), dadurch gekennzeichnet,
dass der Tuchwickel (5) in vertikaler Richtung frei
auf einem etwa horizontalen Gehäuseboden (6) auf-
liegt und eine eine vertikale Bewegung der Tuchwel-
le (3) ermöglichende Kupplungseinrichtung (8) zwi-
schen dem Antrieb und der Tuchwelle (3) vorgese-
hen ist.

2. Markise (1), nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jede Tuchwelle (3) horizontal zwi-
schen der Kupplungseinrichtung (8) und einem Sei-
tendeckel (11) gelagert ist.

3. Markise (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Antriebswelle (7) wenigstens
zwei, vorzugsweise drei axial versetzt zur Längsach-
se (9) der Antriebswelle (7) angeordnete und mit der
Antriebswelle (7) verbundene Zapfen (17, 18, 19)
aufweist, die in kreisförmige Ausnehmungen (14, 15,
16) eines mit der Tuchwelle (3) verbundenen Kupp-
lungsteils eingreifen, deren Durchmesser größer ist
als der Durchmesser der Zapfen (17, 18, 19).

4. Markise (1), nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zapfen (17, 18, 19) an einer
Kupplungsscheibe (13) angeordnet sind, die mit der
Antriebswelle (7) verbunden ist.

5. Markise (1), nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die kreisförmigen Ausnehmungen
(14, 15, 16) an einer Kupplungsscheibe (13) ausge-
bildet sind, die mit der Tuchwelle (3) verbunden ist.

6. Markise (1), nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kupplungseinrichtung (8) ein
Kardangelenk umfasst.

7. Markise (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kupplungseinrichtung (8) eine
biegsame Welle umfasst.
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